
Neufassung vom 26.09.2017
Veranstaltungen auf öffentlichem Verkehrsgrund
Neufassung der Veranstaltungsrichtlinien für 
Veranstaltungen auf öffentlichem Verkehrsgrund

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08838

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 18.10.2017
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag und Antrag des Referenten
Der Kreisverwaltungsausschuss vom 26.09.2017 hat die Behandlung und 
Beschlussfassung in die Sitzung des Kreisverwaltungsausschusses vom 17.10.2017 
vertagt. Die Beschlussvorlage wurde bereits verteilt.

Wie in der Sitzung des Kreisverwaltungsausschusses vom 17.10.2017.
Der Ausschuss hat die Annahme des Antrages empfohlen.

II. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Die/der Vorsitzende Der Referent

Ober-/Bürgermeister/in Dr. Böhle
Berufsmäßiger Stadtrat

Kreisverwaltungsreferat 
Hauptabteilung I
Sicherheit und Ordnung. 
Gewerbe
Veranstaltungs- und 
Versammlungsbüro (VVB) 
KVR-I/252 

Telefon: 0 233-45058 
Telefax: 0 233-45127 
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III. Abdruck von I. mit II.
über das Direktorium-D-II-V/SP
an das Direktorium HA II (3-fach)
an das Direktorium Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei  

mit der Bitte um Kenntnisnahme.

IV. WV bei Kreisverwaltungsreferat GL/24
zur weiteren Veranlassung.

zu IV.
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt.
2. An das Büro des Oberbürgermeisters
3. An das Büro des 2. Bürgermeisters
4. An das Büro der 3. Bürgermeisterin  
5. An das Polizeipräsidium München  
6. An das Baureferat
7. An das Kulturreferat
8. An das Referat für Arbeit und Wirtschaft
9. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung
10. An das Referat für Bildung und Sport
11. An das Referat für Gesundheit und Umwelt
12. An das Sozialreferat
13. An die Bezirksausschüsse 1-25
14. An das Direktorium - HA I/P
15. An das Direktorium - Presse- und Informationsamt

16. Mit Vorgang zurück zum Kreisverwaltungsreferat HA I/252
zur weiteren Veranlassung.

Am <DATUM>  
Kreisverwaltungsreferat - GL/24


